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Rettungswagen am Klinikum Merheim 
Beantwortung einer mündlichen Anfrage der CDU-Fraktion in der 7. Sitzung der 
Bezirksvertretung Kalk am 04.05.2010 
 
 
 
Frage: 
Handelt es sich bei dem derzeit im ehemaligen Hangar des RTH untergestellten Rettungswagen 
(RTW) um denjenigen, der zukünftig im Stadtteil Brück stationiert werden soll? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Ja. Die Unterbringung des Rettungswagens im ehemaligen Hangar des Rettungshubschraubers 
Christoph 3 ist eine Übergangslösung. Augenblicklich wird im Bereich Brück nach einer geeigneten 
Unterkunft gesucht. 
 
Frage: 
Gilt dieser RTW als Ersatz für den vom Klinikum Merheim zur Feuerwache Deutz verlegten Not-
arzt?  
 
Antwort der Verwaltung: 
Nein. Der planerischen Sicherstellung der zeitgerechten flächendeckenden Versorgung liegt die 
jeweilige Eintreffzeit zu Grunde. Diese beträgt für den RTW acht Minuten und für das Notarzt-
einsatzfahrzeug (NEF) zwölf Minuten. Aus diesen Vorgaben ergeben sich unterschiedlich große 
Abdeckungsbereiche und in der Folge eine unterschiedliche Anzahl von Standorten für RTW und 
NEF.  
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Frage: 
Warum hat die Verwaltung der Bezirksvertretung Kalk keine Mitteilung zu dieser Stationierung vor-
gelegt?  
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Möglichkeit der übergangsweisen Stationierung hat sich kurzfristig ergeben.   
 
 
 
  
 


